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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

29.‘ Februar 1972 NR. 1042

Die Einwohneryemeinde 1gch legt dem Regierungsrat den Zonen-,

Strassen— und Baulinienpian “Stidlich Bahnhof mit neuer Strassen

überführung und mit UnterfUhrungsstrasse bis Untere Zeig“ zur

Genehmigung vor.

Dieser Plan sieht die Aufhebung des NiveauUberganges über. die

SBB-Linie westlich des Bahnhofes Bettlach bei Bahn-km 830l5 vor1

regelt westlich davon die Linienführung der zukünftigen Strassen.—

UberfUhrung undren Baulinien und scheidet südlich des Bahnhofes Cfl

drei.-. und eine viergeschossige Wohnzone mit der nötigen Er—

schliessung aus. Der Plan wurde vom 25. Mai bis 25. Juni 1970

öffentlich aufgelegt und von zwei Einsprechern beim Gemeinderat

und bei der Gemeindeversamrnlung angefochten. Die Gemeindeversammlung

wies am 27 April 1971 die Beschwerden ab und beschloss den

Plan. Dagegen hat Herr Fritz Hofer, Bettlach, rechtzeitig beim

Regierungsrat Beschwerde erhoben; er ist als Gemeindeangeh5riger

legitimiert

Der BeschwerdefUhrer wendet sich gegen die Aufhebung des Niveau—

Uberganges bei Bahn—km 83537 weil dies die Bewirtschaftung

seines Landes südlich der SBB—Linie erheblich erschwere, sowie

gegen die Verbindungsstrasse vom Finkenweg nach Westen in Rich—

tung Grenchen Diese beiden Vorhaben sind indessen nicht im vor—

liegenden Plan enthalten, sondern sollen erst später öffentlich

aufgelegt werden. Der Beschwerdeftihrer wird seine Rechte demnach

in diesem zukünftigen Verfahren wahren können, so dass auf seine

Beschwerde nicht einzutreten ist

Am Augenschein des Bau—Departementes wurden die Auswirkungen dieser

Verbindungsstrasse und der Aufhebung des NiveauUberganges mit dem

BeschwerdefUhrer und mit dem Vertreter der Gemeinde erörtett.

20875-159000-1970



Dabei wurde festgestellt, dass auf die Länge gesehen die Aus—

siedlung des Landwirtschaftsbetriebes des Beschwerdeftihrers

auf die Südseite der SBB—Linie das zweckmssigste sein dürfte, Die

Gemeindevertreter erk1rten am Augenschein, die Gemeinde werde

.: imRahmen des Möglichen dem Beschwerdeführer besonders beim

Landabtausch behilflich sein; sollte die Verbindungsstrasse

Bettlach/Grenchen zwischen Kantonss:trasse und SBB-Linie vor. der

‘;_.

Aussecflung erstellt.werden so versprichtdie Gemeinde dafür

zusorgen, dassder Uebergang über diese Strasse für den

landwirtschaftlichen Verkehr des Beschwerdeführers m5g‘lichst

gefahrlos gestaltet werde. . ‚ .. ‚.

:‚‘ Der.Gemeinderat von Bettlach beschloss am 8, Februar l972 Herrn

Hofer diese Zusicherung zu geben ‘
• . :.E. . : : .

: ••. • Formell ist d Verfahren richtigdurchgeführt wbrdeti Materiell

ergeben sich keine Bemerkungen. .

: : .: ‘. ::

Es wird

beschlossen

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. . . :

2. Von der Zusicherung. des Gemeinderates von Bettlach vorn :1.
8 Februar 1972 an den Beschwerdefuhrer wird zustimmend

.- :•: : Kenntnis. . genommen. • . . •. ...

3. Der Zonen, Strassen- und Baulinienplan “Südlich B.hnhofmit
neuer Strassenüberführung und mit Unterführungsstrasse bis

. .. . f Untere Zelg“ der E.inwohnergeminde Bettlach wird genehmigt.

4. Der kantonalen Planursstelle sind 3 Plän einen auf IJein

. ..

wand aufgezogen,. zuzustellen. . .•.• .. : ; ‘ : : :

5.. Es .. sind eine Genehmigungsgebühr von 50 Franken und die • . ••

Publikationskosten zu bezahlen,

Genehmigungsgehühr: .‚ Fr. 50.--. . . . : :

Publikationskosten: Fr. l6.— ‚ . . . . ; . .. ... .:.. . ‚ ...

. . . . . . .. .. . . . .. ‚. :. Fr. 66...- (Staatskanzlei Nr. 16.0). NNL

Der Staatsschreiber

Ausfertigungen.Sejte 3 .
.. .
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Bau-Departement (4)
Jur. Sekretär 0 (3)
Planungsstelle (2), mit 1 genehmigten Plan
Finanzverwaltung (2)
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)
Amt fUr Wasserwirtschaft (2)
Kreisbauamt 1 Solothurn (2), mit 1 gen. Plan
Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen (2), mit 1 gen. Plan
Sekretariat Katasterschatzung Solothurn (2), Plan später
Arnrnannamt Einwohnergemeinde Bettlach (3), mit 1 gen. Plan NN
Baukommission EG Bettlach (2)
Herrn Fritz Hofer, Bielstrasse 17, Bettlach, mit Beleg,

EINSCHREIBEN
Amtsblatt Publikation Ziffer 3 des Dispostivs
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